
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1 . All gemeinverbindlichkeit
Die nachstehenden Bedingungen gelten für uhsere sämtl ichen Lieferungen und
Leistungen (einschl ießl ich Nebenleistungen, Vorschläge, Planungshil fen, Bera-
tungen). Abweichenden Bedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.
Mit der Erteilung des Auftrages bzw. dem Zugang unserer Auftragsbestätigung,
spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer Liefgrungen gelten unsere
Bedingungen als anerkannt. Sie sind damit Bestandtei l  deS Einzelkaufvertrages
geworden. Ungült igkeit  eines Tei les dieser Bedingungen durch abweichende,
besondere Vereinbarungen, die in der Auftragsbestät igung enthalten sind, be-
rührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Angebote
Soweft nichts Gegentei l iges erwähnt ist,  erfolgen unsere Angebote freibleibend
und unverbindl ich. Auch die unseren Angeboten beigegebenen Zeichnungen,
Maße, Abbildungen usw. sind, wenn nicht ausdrückl ich vermerkt, nicht streng
verbindl ich. Abweichungen in Maßen, Material und Ausführung behalten wir uns
vor. Bei Nachlieferungen ist evt l .  mit geringen Farbabweichungen, die im Rah-
men der technischen Möglichkeiten l iegen, zu rechnen.

Aultragsbestätigung
Aufträge gelten als angenommen, wenn sie von uns schrif t l ich bestät igt worden
sind. Mündliche Abreden und Vereinbarungen erlangen nur durch unsere schrif t-
l iche Bestät igung Gült igkeit .  Nachträgl iche Anderungen oder Erweiterungen des
Lieferurnfanges durch den Käufer können höchstens innerhalb von 5 Werktagen
nach unserer Auftragsbestätigung berücksichtigt werden, wenn der bestätigte
Verladetermin eingehalten werden sol l .
Sonderanfert igungen müssen auf jeden Fal l  abgenommen werden, wenn mit ih-
rer Fert igung bereits begonnen wurde.

Lieferpflicht
Bei Annahme des Auftrages wird die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers voraus-
gesetzt. Wenn nach Auftragsbestätigung Umstände in den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen des Bestel lers bekannt werden, durch die seine Zahlungsfähigkeit ge-
fährdet erscheint, wenn er insbesondere Zahlungen einstel l t ,  Wechsel zu Protest
gehen läßt oder namhaften Verpf l ichtungen nicht nachkommt, sind wir berechtigt,
die Erfül lung bis zur Vorauszahlung oder hinreichender Sicherheitsleistung in-
nerhalb einer von uns gesetzten Frist zu verweigern. Nach Ablauf dieser Frist
können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Nichterfül lung
venangen.

Lieferzeit
Die bestät igten Verladetermine werden nach Möglichkeit eingehalten. Tei l l iefe:
rungen sind zulässig. Eine Haftung für rechtzeit iges Eintreffen derWare sowie für
das Fehlen von Tei len kann nicht übernommen werden. Für Verzögerungen, die
betr iebsbedingt sind oder auf nicht von uns zu vertretenden Umständen beruhen,
können wir nicht in Anspruch genommen werden. Insbesondere befreien uns
durch höhere Gewalt verursachte Ereignisse wie Verkehrsstörungen, Material-
mangel, Streik, hoher Krankenstand usw. für die Dauer ihrer Auswirkung von der
Lieferpf l icht. Für daraus dem Käufer entstehende Kosten kommen wir nicht auf.
Die Abnahme hat nach Eintr i t t  der Lieferfr ist bzw. nach Anlieferunq unverzüql ich
zu erfolgen. Bei Bestel lungen auf Abruf ist die Ware spätestens näch 3 Monäten
abzurufen. Die Lieferung bei Abrufen erfolgt unter Beanspruchung der jeweil igen
betr iebl ichen Lieferzeiten.

Verpackung
Erfolgt die Anlieferung per Lkw und per Bahn, so ist eine ausreichende Verpak-
kung erforderl ich. Verpackungsmaterial wird grundsätzl ich nicht zurückgenom-
men.

Versand
Die Lieferung erfolgt grundsätzl ich auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Ge-
fahrenübergang erfolgt,  wenn die Sendung dem Spediteur oder der Bundesbahn
übergeben wird und das Werk verläßt. Schäden, die auf dem Bahntransport enr-
stehen, müssen sofort bei Eintreffen der Ware durch bahnamtliche Tatbestands-
aufnahme festgestel l t  werden, um Ersatzansprüche bei der Bahn geltend ma-
chen zu können. Transportkosten gehen zu Lasten des Empfängers.

Mängelrügen
Beanstandungen sind sofort nach der Entladung der Ware den Werksfahrern
oder dem Spediteur zu zeigen, auf dem Frachtbrief oder in einem Schreiben bzw.
auf dem Empfangsschein zu vermerken und vom Fahrpersonal bestät igen zu las-
sen.
Mängel, die nicht sofort feststel lbar sind, müssen innerhalb 5 Werktagen schrif t-
l ich geltend gemacht werden. Das gleiche gi l t  bei Bahnversand. Spätere Mängel-
rügen werden nicht anerkannt.
Fücksendungen ohne unsere schrif t l iche Zustimmung werden nicht angenom-
men. Rücknahmekosten gehen zu Lasten des Rücksenders.
Stel l t  sich nach Überprüfung durch einen von uns Beauftragten heraus, daß die
Mängelrüge berechtigt ist,  haben wir nach unserer Wahl das Recht zur Nachbes-
serung oder Ersatzl ieferung. Für Mängel, die erst im Besitz eines Drit ten auftre-
ten, haften wir nicht. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz-
ansprriche - soweit der Käufer Vollkauf mann ist - und Ansprüche wegen Folge-
schäden, sind ausgeschlossen.

Montage
lm Falle der Übernahme der Montage haften wir nur für die fachgerechte Ausfüh-
rung derselben, wobei die technischen Voraussetzungen für die Durchführung
dieser Arbeiten gegeben sein müssen. Fehlen diese Voraussetzungen, so kön-
nen wir die Durchführung der Montage so lange zurückstel len, bis dieselben vom
Kunden geschaffen und von uns als ausreichend anerkannt werden. Dabei ent-
stehende zusätzliche Kosten unsererseits gehen zu Lasten des Käufers. Das
gleiche gi l t  für den Fal l  der Montageunterbrechung aufgrund kundenseit igem
Verschulden. Für Montageverzögerungen können wir nicht in Anspruch genbm-
men weroen.
Die Montage erfolgt grundsätzl ich ohne elektr ische und sanitäre Instal lat ion. Der
Käufer oder dessen Beauftragter hat die Montagearbeilen nach Ausführung der-
selben sofort abzunehmen uöd den beanstandüngslosren Aufbau zu bestäiigen.
Er ist verpl l ichtet, zur Abnahme zum Zeitpunkt dör Montagebeendigung züer-
scheinen. Nimmt der Käufer oder dessen Beauftragter.den Abnahmeiermin nicht
wahr, so gelten die Montagearbeiten ebenfalls als abgenommen.
Trotz der Ubernahme der Montage geht die Gefahr und das Risiko an der Ware
bereits auf den Käufer über, wenn die Sendung dem Spediteur oder der Bundes-
bahn übergeben wird und das Werk verläßt.

Preise
Unsere Preise sind, wenn nichts anderes angegeben ist,  Netto-Einkaufspreise
und verstehen sich ab Werk bzw. ab Station ZeillMain. Treten zwischen dem Taq
der Auftragsbestät igung und dem Liefertag Material- und Lohnerhöhungen einl
die uns zu einer al lgemeinen Preiserhöhung zwingen, so sind wir berechtigt,  die
bestät igten Preise eQtsprechend anzugleichen. Der Käufer bleibt zur Abnähme
zu den angeglichenen Preisen verpfl ichtet.
Abrufauftrdge werden zu den Preisen berechnet, die zum Zeitpunkt der Lieferung
gü l t ig  s ind .

1 1. Haftungsausschluß, Schadensersatz
Auch außerhalb des Bereichs der Gewährleistung sind - soweit nicht gesetzl ich
zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist -  Ansprüche jegl icher Art aus Ver-
schuldenshaftung auf Ersatz unmittelbarer oder mittelbarer Schäden (2. B. we-
gen Beratungsfehlern, Montagefehlern, Reparaturschäden, Verletzung vertrag-
l icher Nebenpfl ichten, Verschulden beiVertragsabschluß, schuldhafter Vertrags-
verletzung und unerlaubter Handlung) ausgeschlossen. Dies gi l t  auch bei Scha-
densersatzansprüchen wegen Falschl ieferung oder Unmöglichkeit.
Fal ls wir haften, ist uifsere Haftung - soweit nicht gesetzl ich zwingend etwas an-
deres vorgeschrieben ist -  auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vor-
aussehbaren Schaden, höchstens jedoch auf den Fakturenwert unserer Rech-
nungen beschränkt.

12. Zahlung
Soweit nichts anderes vereinbart ist,  haben Zahlungen innerhalb 30 Tagen ab
Rechnungsdatum in bar ohne Abzug zu erfolgen. Das gleiche gi l t  f  ür die Zahlung
von Rechnungen, die nur über Tei l l ieferungen ausgestel l t  sind. lst ein Auftrag
nicht vol lständig gel iefert,  jedoch in vol lem Umfange berechnet, so ist der Käufer
verpfl ichtet, den Rechnungsbetrag unter Abzug der fehlenden Teile innerhalb
30 Tagen bzw. des vereinbarten Zahlungszieles zu begleichen.
Ebenso sind Rechnungen im Falle der Montageübernahme auch dann innerhalb
30 Tagen bzw. des vereinbarten Zahlungszieles mit dem vol len Warenwert zu
zahlen, wenn die Ware beim Kunden angeliefert ist,  die Montage jedoch nicht zum
vereinbarten Termin ausgeführt werden konnte. Sofern von uns Schecks oder
Wechsel entgegengenommenwerden, erfolgt die Entgegennahme zahlungshal-
ber unter dem üblichen Vorbehalt.  Diskont- und Einzugsspesen sind vom Käufer
z.u vergüten. Al le Zahlungen werden ohne Rücksicht auf andere Verfügungen des
Käufers stets zuerst auf Zinsen und Kosten und die älteste fäl l ige Schuld aus lau-
fender Rechnung unter Ausklammerung der dem Käufer unter besonderen Zah-
lungszielen gel ieferten Waren angerechnet. Von uns Beauftragte sind nur auf-
grund schrif t l icher Inkassovollmacht zur Entgegennahme von Zahlungen be-
rechtigt.
Nach Uberschreiten des Zahlungszieles sind vom Fäll igkeitstage ab Verzugszin-
sen in Höhe der von uns selbst zu zahlenden Bankzinsen zu leisten. Bei Zah-
lungsverzug, Nichteinlösung von Schecks oder Wechseln, bei Zahlungseinstel-
lung, bei Einleitung eines der Schuldenregelung dienenden Verfahrens, bei Vor-
l i9-9en von Umständen, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern ge-
eignet sind, werdbn unsere sämtl ichen Forderungen - auch im Falle einer Stün-
dung - sofort fäl l ig. Außerdem sind wir berechtigt,  noch ausstehende Lieferun-
gen nurgegen Vorauszahlung auszuführen oder nach Setzung einer angemes-
senen Nachfr ist vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann ryur mit solchen
Forderungen aufrechnen, die unbestr i t ten oder rechtskräft ig feslgestel l t  sind.

13. Eigentumsvorbehalt
13.1 Unsere Lieferungen erfolgen ausschl ießl ich t lnter Eigentumsvorbehalt

(Vorbehaltsware). Die gel ieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Er-
fül lung sämtl icher uns gegen den Käufer zustehenden Ansprüche, auch
wenn der Kauf preis f  ür besonders bezeichnete Forderunqen bezahlt ist.  Bei
laufender Rechnung gi l t  das vorbehaltene Eigentum als'Sicherung für un-
sere Saldorechnung. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kauf-
preises eine wechselmäßige Haftung von uns begründet, so erl ischt der Ei-
gentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als
Bezogenem.

13.2 Eine Be- oder Verarbeitung durch den Käufer erfolgt unter Ausschluß des
Eigentumserwerbs nach S 950 BGB in unserem Auftrag; wir werden ent-
sprechend dem Verhältnis des Netto-Fakturenwertes unserer Ware zum
Netto-Fakturenwert der be- oder verarbeitenden Ware Miteiqentümer der
so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherunö unserer An-
sprüche gemäß Abs. 1 dient. Bei Verarbeitung (Verbindung/Vermischung)
mit anderen nicht uns gehörenden Waren durch den Käufer gelten die Bö-
st immungen der gg 947, 948 BGB mit der Folge, daß unser Miteigentumsan-
tei l  an der neuen Sache nunmehr als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedin-
gungen g i l t .

13.3 Der Käufer ist berechtigt,  im ordentl ichen und normalen Rahmen seines Ge-
schäfts die Ware zu veräußern. Zu anderen Verfügungen über die Vorbe-
haltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherungsübereignung, ist
der Käufer nicht berechtigt.  Zur Sicherung unserer sämtl ichen, auch kühft ig
entstehenden Forderungen aus Warenlieferungen tr i t t  der Käufer bereit i
jetzt al le Forderungen (einschl ießl ich solcher aus Kontokorrent) mit Neben-
rechten an uns ab, die ihm aus der Weiterveräußerung und sonstigen Ver-
\rye! ' ldung der Vorbehaltsware (2. B. Verbindung, Verarbeitung, Einbau in ein
Gebäude) entstehen. Erfolgl die Veräußerung oder sonstig-e Verwendung
unserer Vorbehaltsware - gleich in welchem Zustand - zusammen mit der
Veräußerung oder sonstigen Verwendung von Gegenständen, an denen
Rechte Drit ter bestehen und/oder im Zusammenhang mit der Erbringung
von Leistungen durch Drit te, so beschränkt sich diese Vorausabtretung auf
den Fakturenwert unserer Rechnungen.

13.4 Von einer Pfändung, auch wenn sie erst bevorsteht oder, leder anderweit i-
gen Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Drit te, insbesondere
vom Bestehen von Globalzessionen, hat uns der Kunde unverzüql ich Mittei-
lung zu machen und unser Eigentumsrecht sowohl Drit ten als aüch uns ge-
genüber schri f t l ich zu bestät igen. Bei Pfändungen ist uns eine Abschrif t  des
Pf ändungsprotokol ls zu übersenden.

13 .5  Gerä tderKäufer inZah lungsverzug,s indwi rberecht ig t ,d ieWei te rveräuße-
rung der Vorbehaltsware zu untersagen oder deren Herausgabe zu verlan-
gen. Der Käufer ist zur Herausgabe der Vorbehaltsware verpfl ichtet und
muß uns oder unseren Bevollmächtigten den unmittelbaren Besitz an ihr
verschaffen, ganz gleich wo sie sich bef indet. Der Käufer ist mit der sofort i-
gen Wegnahme der Vorbehaltsware einverstanden und verzichtet auf die
E inrede aus  gg  861,  862,  863.

13.6 Der Käufer ist zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderunoen solan-
ge berechtigt,  wie wir die EiÄziehungsbefuginis nicht widerrufeniaben. lm
Falle des Widerrufes der Einziehungsermächtigung hat uns der Käufer auf
unser Verlangen unverzügl ich die Schuldner der abgetretenen Forderun-
gen mitzutei len, die erforderl ichen Auskünfte zu ertei len und Unterlagen zu-
gänglich zu machen und seinen Schuldnern die Abtretung anzuzeig-en. Wir
sind berechtigt,  den Schuldnern des Käufers die Abtretun! anzuzei!en und
sie zur Zahlung an uns aufzufordern.

13.7 Überste. igt der Wert der an uns nach den vorstehenden Bestimmungen zu-
stehenden Sicherungen den Fakturenwert unserer Rechnungen um mehr
qls 3_0 7., so sind wir-auf Verlangen des Käufers zur Freigabe'tbersteigen-
der Sicherungen nach unserer Wahl verpfl ichtet, jedoch-mit der Maßgäbe,
daß mit der Ausnahme von Lieferungen im echten Kontokorrentverhältnis
die Freigabe nur f  ür solche Lieferungen oder deren Ersatzwerte ertei l t  wer-

. den muß, die selbst vol l  bezahlt sind.

14. Erfüllungsortund Gerichtsstand

Erfül lungsort für Lieferung und Zahlung ist Zei l lMain,
Gerichtsstand ist für al le Fäl le Haßfurt/Main.
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